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Satzung des Vereins  

"Freundinnen und Freunde des Berliner Forums der Religionen" e.V. 

 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen "Freundinnen und Freunde des Berliner Forums der 

Religionen" und soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen 

werden; nach der Eintragung führt er den Zusatz e.V. 

 

(2) Sitz des Vereins ist Berlin. 

 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

 

(1) Zweck des Vereins ist die Beschaffung von Mitteln zur Förderung des 

religionsübergreifenden Dialogs in Berlin, der Jugendhilfe, der Bildung und Erziehung 

und des Wohlfahrtswesens durch die Arbeit des Berliner Forums der Religionen.  

 

(2) Der Verein wird diese Zwecke insbesondere durch die Durchführung von 

Vorbereitungstreffen, Informationsveranstaltungen und die Erstellung von 

Informationsschriften sowie durch andere geeignete Aktivitäten unterstützen. 

 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit des Vereins 

 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und besonders 

förderungswürdige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung.  

 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche Person und jede juristische 

Person werden, die im Religionsdialog aktiv oder am Religionsdialog interessiert ist. 
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(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand 

entscheidet über den Aufnahmeantrag. Will er dem Antrag nicht stattgeben, entscheidet 

hierüber die nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 

 

(3) Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung des Mitgliedsbeitrags wirksam.  

 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch jederzeitig mögliche Austritterklärung, die dem 

Vorstand schriftlich mitzuteilen ist. 

 

(2) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 

ausgeschlossen werden, wenn es  

 

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender 

Weise geschädigt oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten wiederholt 

verletzt hat oder 

 

b) mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher 

Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die rückständigen Beiträge nicht 

eingezahlt hat. 

 

(3) Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den 

Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen 

vorher mitzuteilen. 

 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

 

(1) Jedes Mitglied hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 

(2) Die Höhe des Mitgliedsbeitrags wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.  

 

 

§ 7 Organe 

 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und der Beirat. 

 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 

Angelegenheiten: 
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a) Änderungen der Satzung, 

b) die Auflösung des Vereins, 

c) die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder in den Fällen des § 4 Nr. 2 Satz 3. 

d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 

e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 

f) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge. 

(2) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine 

ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich 

unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. 

 

(3) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens 

zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung 

der Tagesordnung einreichen.  

 

(4) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn 

es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Soweit die Umstände dies zulassen, 

ist eine Ladungsfrist von zwei Wochen einzuhalten und die Tagesordnung mit der 

Einladung bekannt zu geben. 

 

(5) Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorsitzenden/der Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung von seinem Stellvertreter/seiner Stellvertreterin und bei dessen 

Verhinderung von einem/einer durch die Mitgliederversammlung zu wählenden 

Versammlungsleiter/Versammlungsleiterin geleitet. 

 

(6) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller 

Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, 

innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen 

Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

 

(7) Die Mitgliederversammlung beschließt mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 

Mitglieder. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Beschlüsse über eine 

Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über die 

Auflösung des Vereins der Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder. 

  

(8) Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; bei 

Stimmengleichheit entscheidet nach zwei weiteren Wahlgängen die Stimme des 

Vorsitzenden/der Vorsitzenden.  

 

(9) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 

Protokoll zu fertigen. Dieses ist von dem Protokollführer/der Protokollführerin und von 

dem Versammlungsleiter/der Versammlungsleiterin zu unterschreiben. 
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§ 9 Vorstand 

 

(1) Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die 

Führung seiner Geschäfte. Dazu gehören folgende Aufgaben: 

 

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich 

der Aufstellung der Tagesordnung, 

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts, 

d) die Aufnahme neuer Mitglieder. 

 

(2) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden/der Vorsitzenden, dem/der 

stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister/der Schatzmeisterin sowie vier 

stimmberechtigten Beisitzern. 

 

(3) Der Vorsitzende/die Vorsitzende vertritt den Verein allein. Jeweils zwei Mitglieder des 

Vorstands vertreten den Verein gemeinsam. 

 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer 

von drei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des 

Vereins sein; endet die Mitgliedschaft im Verein, erlischt auch die Mitgliedschaft im 

Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds des Vorstandes 

durch die Mitgliederversammlung sind zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der 

regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. Scheidet ein Mitglied 

vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Vorstandsmitglieder 

berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die nächste 

Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.  

 

(5) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden von dem 

Vorsitzenden/der Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem/ihrer 

Stellvertreter/Stellvertreterin, einberufen und geleitet. Eine Einberufungsfrist von einer 

Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 

Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 

Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters. 

 

(6) Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom 

Protokollführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 

Stellvertreter oder einem anderen Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben. 

 

(7) Im Rahmen der Verwaltung des Vereinsvermögens kann der Vorstand über 

Förderanträge Dritter entscheiden, wenn diese im Koordinierungskreis des Berliner 

Forums der Religionen oder dessen Nachfolgegremium diskutiert wurden. 
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§ 10 Beirat 

 

Der Vorstand kann einen Beirat aus Persönlichkeiten berufen, die besondere Kenntnisse 

und Erfahrungen im Eintreten für die Zwecke des Vereins haben. Das Kuratorium berät 

den Vorstand.  

 

 

§ 11 Auflösung, Aufhebung oder Wegfall des bisherigen Zweckes 

 

Bei Auflösung oder Aufhebung oder Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes fällt sein 

Vermögen an die Organisation "Lange Nacht der Religionen e.V.",  die es unmittelbar und 

ausschließlich für steuerbegünstige Zwecke zu verwenden hat.   Die Organisation "Lange 

Nacht der Religionen e.V."  ist vom Finanzamt Berlin für Körperschaften unter der 

Steuernummer: 27/653/58103 als ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 

verfolgend anerkannt ist. 


